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Reitsportverein Leimen 1976 e. V. • Kantstraße 8 • 69207 Sandhausen  
 
 
 
 
 
 
 
           10.04.2024 
            

           
 

außerordentliche Mitgliederversammlung 

am Freitag, den 26.04.2024 um 18.30 Uhr im Reiterstübchen 

 

Tagesordnung: 

1. Begrüßung  

2. Bericht aus dem Geschäftsführenden Vorstand 

3. Abstimmung über die Einführung von Arbeitsstunden (Anlage Beschlussvorlage) 

4. Nachwahlen vakanter Posten im erweiterten Vorstand 

• Anlagenverantwortliche*r 

• Reitunterrichtsverantworliche*r 

5. Austausch & Verschiedenes 

 



B E S C H L U S S V O R L A G E 

 

über die Einführung von Arbeitsstunden im 

Reitsportverein Leimen 1976 e.V. 

 

Inkrafttreten zum 01. Mai 2024 

 

Die Einführung von Arbeitsstunden wurden im Rahmen einer Vorstandschaftssitzung einstimmig 

beschlossen und liegt nun zur Verabschiedung durch die Mitgliederversammlung vor. 

 

Dies beinhaltet die folgenden Regelungen:  

 

1. Arbeitsstunden müssen durch aktive Anlagennutzer geleistet werden. Als aktive Anlagennutzer 

zählen alle Personen die innerhalb des Schulbetriebs, durch das Einstellen mind. eines 

Pensionspferdes oder auch externe Personen, die die Anlage in regelmäßigen Abständen nutzen.  

2. Arbeitsstunden müssen mit Erreichung des 14. Lebensjahres erbracht werden. 

3. Die Arbeitsstunden belaufen sich 

a. ab einem Alter von 14 Jahren auf 10 Stunden pro Kalenderjahr 

b. ab einem Alter von 18 Jahren auf 20 Stunden pro Kalenderjahr  

4. Mit Erreichung der Altersgrenze von 14 bzw. 18 Jahren oder mit Erhalt des Status als aktiver 

Anlagennutzer im zweiten Halbjahr eines Kalenderjahres (01. Juli) reduzieren sich die 

Arbeitsstunden anteilig auf 50% der zu leistenden Stunden.  

5. Die Arbeitsstunden müssen in gleichen Teilen, also zu jeweils 50%, während der von der 

Vorstandschaft veröffentlichten Arbeitsdienste und während Veranstaltungen erbracht werden. Zu 

den Veranstaltungen zählen bspw. das Bambinireiten, das Sommerfest und der Stand des 

Reitsportvereins beim Weihnachtsmarkt. 

6. Des Weiteren dürfen die Arbeitsstunden auch von Freunden und Familienmitgliedern in Vertretung 

erbracht werden.  

7. Die geleisteten Arbeitsstunden sind auf einem von der Vorstandschaft zur Verfügung gestellten 

Formular zu notieren und durch die Unterschrift eines Vorstandsmitgliedes nach dem Ableisten 

der jeweiligen Stunden zu bestätigen.  

8. Das Formular mit den aufgelisteten Arbeitsstunden ist spätestens im darauffolgenden Kalenderjahr, 

zum 15. Januar, dem 1. Vorstand des Reitsportvereins Leimen 1976 e. V. vorzulegen.  

9. Nichtgeleistete Arbeitsstunden werden je Arbeitsstunde in einer Höhe von 15 € berechnet und 

vom vorliegenden Konto des aktiven Anlagennutzers eingezogen.  


